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 Abschnitt 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 

   Handelsname: ADOX EMH-1 Emulsions-Härter Konzentrat 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendung 
 Relevante identifizierte Verwendungen: Härterzusatz für Fotochemikalien 
 

1.3 
 
 

 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant  

   ADOX Fotowerke GmbH 
Pieskower Straße 30A 
15526 Bad Saarow 
info@adox.de 
http://www.adox.de 

 

   Kontaktstelle für technische Information 

   Abteilung Chemie - Forschung & Entwicklung 
Frau Iris Fechner 

 

1.4 
 

Notrufnummer 

   Giftnotruf Berlin: 49 (0) 030 - 19240 
 

 
  
 Abschnitt 2: Mögliche Gefahren  
 

2.1 
 

   Einstufung des Gemischs 

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  

 
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315 
Augenreizung, Kategorie 2; H319 

 

2.2  Kennzeichnungselemente 

 

   Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008   
 

   

 
 
Signalwort: „Achtung“ 

 
 

   Gefahrenhinweise: H-Sätze 

 H315 Verursacht Hautreizungen. 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 

   Sicherheitshinweise: P-Sätze 

 P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
   P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 
 
 

   Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml 
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   Signalwort: „Achtung“  
 
 
 Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
 

3.1 Gemisch 

    Stoffname: Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat 
EG-Nr.: 233-401-6        CAS-Nr.: 7788-99-0             

      Anteil: 16,7 %  in wässriger Lösung 

    
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:  
 
Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2; H315 
Augenreizung, Kategorie 2; H319 

 

         (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 2 zu entnehmen) 
 

 
  
 Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1 

   

   
   

   

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 

    

Nach Einatmen  
   Für Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
 

Nach Hautkontakt  
 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt  
   Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem 
Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 
 

Nach Verschlucken  
   Mund ausspülen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen. 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Konjunktivitis (Entzündung der Bindehaut), Reizung 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

   keine 
 
 
  
 Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 

5.1 
 

Löschmittel  
    
Geeignet: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen 
Sprühwasser, Schaum, Trockenlöschpulver, Kohlendioxid (CO2) 
 

 Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl 
 

5.2 

 
 

Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren 

   Gemisch als solches ist nicht brennbar. 
Im Brandfall können entstehen: Schwefeloxide (SOx) 
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5.3 

 
 

Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. 
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 
 
  
 Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1 
 

 

 
 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren 

   Verwendung geeigneter Schutzausrüstungen (einschließlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts 
genannten persönlichen Schutzausrüstung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Augen und 
persönlicher Kleidung. Staub nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen  
   Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 

 

6.3 

 

 
 

 
 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

    
Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können 
Abdecken der Kanalisationen. 
 
Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann 
Mechanisch aufnehmen. Vermeiden von Staubentwicklung. 
 

Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung 
In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. 

 

6.4 

 

Verweis auf andere Abschnitte 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.2. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 
8. Unverträgliche Materialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13. 

 
 
  
  Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung  
 

7.1 

 
 

 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
 

Allgemeine Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln 
fernhalten. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

   
   

Angaben zu den Lagerbedingungen 

   
An einem trockenen Ort aufbewahren. 
 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

   Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C. 
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Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche 

Schutzausrüstung  
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz 
Keine Daten verfügbar. 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 
 

   
Augen- / Gesichtsschutz 
   Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. 

 

   

Hautschutz 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Geeignet ist ein nach EN 374 geprüfter Chemikalienschutzhandschuh. Es 
wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

 

   

Handschuhe 

   
Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)           
Schichtstärke (mm): >0,11 mm           
Durchdringungszeit (min.): >480 Minuten (Permeationslevel: 6)  

 

   
Anderer Hautschutz 

 
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz 
(Schutzcremes/Salben) wird empfohlen. 

 

   

Atemschutz 

 

Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung. Partikelfiltergerät (EN 143). P1 (filtert mindestens 80 % 
der Luftpartikel, Kennfarbe: Weiß). Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln 
für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu beachten. 

 
  Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition   

     Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflächen- und Grundwasser verhindern. 
 
 
  Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
 

9.1 
 

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
     

Aussehen 
  - Aggregatzustand: 
- Farbe : 

 
flüssig 
rotviolett 

Geruch :  geruchlos 
pH-Wert : 1,84 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : nicht bestimmt 
Siedebeginn und Siedebereich : nicht bestimmt 
Flammpunkt : nicht anwendbar 
Verdampfungsgeschwindigkeit :  
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : keine Daten verfügbar 
obere/untere Entzündbarkeits- 
oder Explosionsgrenzen : 

nicht anwendbar 

Dampfdruck : keine Daten verfügbar 
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Dampfdichte : keine Daten verfügbar 
relative Dichte : nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur : nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : keine Daten verfügbar 
Viskosität : nicht relevant 
explosive Eigenschaften :  nicht explosiv 
oxidierende Eigenschaften : nicht oxidierend 

 

            9.2 

 

 

Sonstige Angaben 
Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

 
 
  
  Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität  
 

10.1 
 

 Reaktivität  
    Dieses Gemisch ist unter normalen Umgebungsbedingungen nicht reaktiv. 

 

10.2  Chemische Stabilität 

   
Das Gemisch ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handhabung zu 
erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil. 

 

10.3 
 

 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

   Heftige Reaktion mit: starkes Oxidationsmittel 
 

10.4 
 

 Zu vermeidende Bedingungen 

   Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt. 
 

10.5 
 

 Unverträgliche Materialien 

   Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 
 

10.6 
 

 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

   Gefährliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.2 
 
 
  
  Abschnitt 11: Toxikologische Angaben  
 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 

 
 
 

akute Toxizität 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als akut toxisch einzustufen. 
 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Verursacht Hautreizungen. 
 

schwere Augenschädigung/-reizung 
Verursacht schwere Augenreizung. 
 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als Inhalations- oder Hautallergen einzustufen. 
 
Karzinogenität/ Reproduktionstoxizität 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist weder als keimzellmutagen (mutagen), karzinogen noch als 
reproduktionstoxisch einzustufen. 
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spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (einmalige Exposition) 
einzustufen. 
 
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als spezifisch zielorgantoxisch (wiederholte Exposition) 
einzustufen. 
 
Aspirationsgefahr 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als aspirationsgefährlich einzustufen. 

 
  
  Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 

   gemäß 1272/2008/EG: Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist nicht als gewässergefährdend einzustufen. 
 

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit 

   Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen 
nicht anwendbar. 

 

12.3  Bioakkumulationspotenzial 
   Es sind keine Daten verfügbar. 
 

12.4  Mobilität im Boden 

   Es sind keine Daten verfügbar. 
 

12.5  
 

 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 

  Es sind keine Daten verfügbar. 
 

12.6 
 

 Andere schädliche Wirkungen 

  Wassergefährdend. (VwVwS) 
 
 
  
 Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung  
 

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung 

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Inhalt/Behälter in 
Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung 
zuführen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 

 Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 

   
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 
prozessspezifisch durchzuführen. 

 
 

  
 Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
 

 

14.1  

 

UN-Nummer 
    unterliegt nicht den Transportvorschriften 
 

14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

   
 ADR/RID  

 nicht relevant 
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 IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR  
   nicht relevant 

 

14.3  Transportgefahrenklassen 
  nicht relevant 
 

14.4  Verpackungsgruppe 
  nicht relevant 
 
 

14.5  Umweltgefahren 

    

keine (nicht umweltgefährdend gemäß den Gefahrgutvorschriften) 

 
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja  /   nein 
Marine Pollutant:   ja  /   nein 

 

14.6  Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender 
  Es liegen keine zusätzlichen Angaben vor. 

 

14.7  Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß 

IBC-Code 
    Die Fracht wird nicht als Massengut befördert. 
 
 
  
 Abschnitt 15: Rechtsvorschriften  
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für das Gemisch   
 

   EU-Vorschriften 

 

   Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen): 

   
Nicht gelistet. 
 

   Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): 

   
Nicht gelistet. 
 

   Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): 

 
Nicht gelistet. 
 

   Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): 

 
Nicht gelistet. 
 

   Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 
 Nicht gelistet. 
 

   Nationale Vorschriften 

 

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (VwVwS ) 
Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (wassergefährdend) - Listenstoff (VwVwS) Kennnummer 808 

 

 
 

   Weitere relevante Vorschriften 

 

   
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland) 
Lagerklasse (LGK): 12 (nicht brennbare Flüssigkeiten) 
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Regelungen der Versicherungsträger 
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende 
oder stillende Mütter beachten. Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! 
Technische Regeln für Gefahrstoffe. 
 
Nationale Verzeichnisse 
Chrom(III)-Kaliumsulfat-Dodecahydrat ist in folgenden nationalen Verzeichnissen gelistet: 
 
EINECS/ELINCS/NLP (Europa) 

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

   
Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
 

 
 
  
 Abschnitt 16: Sonstige Angaben  
 

   
Änderungen gegenüber der letzten Version 

   - 
 

   

Abkürzungen 

 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
 
RID: Reglement internationale concernent le transport des merchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 

 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association 
 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"(IATA) 
 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) 
 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 

   

 

Literaturangaben und Datenquellen 
   

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geändert mit 2015/830/EU 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS) 

 

   Weitere Informationen 

   Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

 


